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Allgemeine Einkaufsbedingungen 

 
 
Geltungsbereich 

 
Nachstehende Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne 
von § 310 Abs. 1 BGB.  
 
§ 1 Anwendung 

 
(1) Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder 

von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferan-
ten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn 
wir in Kenntnis endgegenstehender oder unseren Einkaufsbedingungen ab-
weichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vor-
behaltlos annehmen.  

(2) Diese Einkaufsbedingungen gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen 
auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten, bei denen nicht aus-
drücklich auf sie Bezug genommen ist, sofern sie die Lieferanten bei einer 
früheren Bestellung von uns zugegangen sind. 

 
§ 2 Angebot, Annahme 

 
(1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von zwei 

Wochen nach Zugang schriftlich anzunehmen. 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausfüh-

rung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich nie-
derzulegen. 

(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen be-
halten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürften Dritten ohne 
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht wer-
den. Sie sind ausschließlich für die Fertigung aufgrund unserer Bestellung zu 
verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zu-
rückzugeben. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, insoweit gilt er-
gänzend die Regelung von § 8 Abs. 5. 

 

 

§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen 

 
(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Sofern schriftlich nichts 

Abweichendes vereinbart ist, schließen die Preise die Lieferung „DAP Lenne-
stadt Incoterms 2020“ sowie sämtliche Verpackungs-, Transport-, Versiche-
rungs- und alle sonstigen Kosten der Anlieferung ein.  



(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist, sofern nicht abweichendes schriftlich ver-
einbart ist, im Preis enthalten.  

(3) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend den Vor-
gaben in unserer Bestellung – die dort ausgewiesene Bestellnummer beinhal-
tet. Für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen 
ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht 
zu vertreten hat.  

(4) Die Wahl der Zahlungsmittel steht in unserem Ermessen. Wir bezahlen, sofern 
nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von vierzehn 
Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit zwei Prozent Skonto 
oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt.  

(5) Werden Anzahlungen vereinbart, zahlen wir diese an den Lieferanten, nach-
dem er eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft beigebracht oder mit uns 
ein Übereignungs- und Leihvertrag gemäß unseren Mustern vereinbart hat. 

(6) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Um-
gang zu.  

 
§ 4 Lieferzeit / Lieferung 

 
(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Maßgebend für deren 

Einhaltung ist der Eingang der Ware bei der angegebenen Lieferanschrift.  
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu set-

zen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich 
ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 

(3) Erfolgen Lieferungen außerhalb von vereinbarten Terminen, behalten wir uns 
vor, daraus entstehende Kosten (z. B. Standgeld, etc.) dem Lieferanten in 
Rechnung zu stellen und die Rechnung zu valutieren. 

(4) Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, pauschalierten Verzugsscha-
den in Höhe von 1 % des Lieferwertes pro vollendete Woche zu verlangen, 
jedoch nicht mehr als 5 %; weitergehende gesetzliche Ansprüche (Rücktritt 
und Schadenersatz statt der Leistung) bleiben vorbehalten. Dem Lieferanten 
steht das Recht zu, uns nachzuweisen, dass in Folge des Verzugs gar kein 
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist.  

(5) Ereignisse höherer Gewalt sowie Streiks, Aussperrungen, Unruhen, behördli-
che Maßnahmen und sonstige von uns nicht zu vertretende Ereignisse be-
rechtigen uns, die Erfüllung der Abnahmeverpflichtung um die Dauer der Be-
hinderung und zusätzlich um eine angemessene Vorbereitungszeit hinauszu-
schieben. Wird die Durchführung des Vertrages aufgrund eines vorgekannten 
Ereignisses für eine der Parteien unzumutbar, so kann diese vom Vertrag zu-
rücktreten, ohne dass die andere Vertragspartei aus dem Hinausschieben der 
Abnahmeverpflichtung bzw. dem Rücktritt vom Vertrag Schadenersatzansprü-
che herleiten kann.  

(6) Der Lieferant ist verpflichtet, die zu liefernden Waren nach dem vereinbarten 
Pflichtenheft und im Übrigen nach aktuellen, einschlägigen Normen, Spezifi-
kationen und dem Stand der Technik zu fertigen. 

 



(7) Der Lieferant ist ohne unsere vorherige Zustimmung nicht zu Teillieferungen 
berechtigt. Mehrlieferungen können ohne vorherige Anzeige auf Kosten des 
Lieferanten von uns unter entsprechendem Rechnungsabzug zurückgeschickt 
oder eingelagert werden. In jedem Fall sind wir erst zum vereinbarten Liefer-
zeitpunkt zur entsprechenden Zahlung verpflichtet. 

(8) Die Lieferung erfolgt, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, „DAP 
Lennestadt Incoterms 2020“. 
Bei vereinbarten Lieferungen „EXW Incoterms 2020“ hat der Versand grund-
sätzlich durch unseren Hauptspediteur zu erfolgen. Die Versandbereitschaft 
inklusive der notwendigen Angaben ist per E-Mail an folgende E-Mailadresse 
zu melden „einkauf@schnuettgen.com“. Falls besondere Liefervorschriften 
vereinbart sind, haben diese Vorrang. Der Lieferant hat sich an die üblichen 
Warenannahmezeiten zu halten, Abweichungen hiervon bedürfen der vorhe-
rigen Vereinbarung. 

(9) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen 
exakt unsere Bestellnummer anzugeben; unterlässt er dies, so sind die 
dadurch entstehenden Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von uns zu 
vertreten. 
 

§ 5 Mängeluntersuchung – Mängelhaftung 

 
(1) Sofern zwischen dem Lieferanten und uns eine Qualitätssicherungsvereinba-

rung geschlossen wurde, gelten im Hinblick auf die von uns zu erfüllenden 
Mängeluntersuchungs- und Mängelrügepflichten deren gesonderte Bestim-
mungen. Im Übrigen sind wir verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener 
Frist auf etwaige Qualitäts- oder Quantitätsabweichungen zu prüfen; die 
Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von drei Arbeitstagen, 
gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, 
beim Lieferanten eingeht. 

(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall 
sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung 
oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Das Recht auf Schadenser-
satz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung, bleibt aus-
drücklich vorbehalten. 

(3) Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mangelbeseitigung selbst 
vorzunehmen, wenn der Lieferant mit der Nacherfüllung in Verzug ist. 

(4) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang, 
soweit nicht die zwingende Bestimmung der §§ 445b, 478 Abs. 2 BGB ein-
greift. 

(5) Die übrigen zwingenden Bestimmungen des Lieferregresses bleiben unbe-
rührt. 

 
 
 
 
 

 



§ 6 Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz 

 
(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er ver-

pflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes An-
fordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisa-
tionsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

(2) Im Rahmen seiner eigenen Haftung für Schadensfälle im Sinne von Abs. 1 
ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 
670 BGB oder gemäß §§ 830, 840, 426 BGB uns zu erstatten, die sich aus 
oder im Zusammenhang mit einer von uns rechtmäßig durchgeführten Rück-
rufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang einer solchen Rückrufmaßnahme 
werden wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – rechtzeitig im 
Voraus unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben.  

(3) Die erforderliche Unterrichtung der jeweils zuständigen Behörde nach den 
Vorschriften des ProdSG übernehmen wir in Abstimmung mit dem Lieferan-
ten. 

(4) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer 
Deckungssumme von € 10 Mio. pro Personenschaden/Sachschaden – pau-
schal – während der Dauer dieses Vertrages, d.h. bis zum jeweiligen Ablauf 
der Mängelverjährung zu unterhalten; stehen uns weitergehende Schadens-
ersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. 
Alternativ: 
Die Fixierung der angemessenen Deckungssummen ist produkt- und bran-
chenspezifisch; unter Berücksichtigung der damit vorgegebenen Schadens -
adäquanz sollten die Einzelheiten jeweils geprüft werden. 

 
§ 7 Schutzrechte 

 
(1) Der Lieferant gewährleistet, dass im Zusammenhang sowie durch die Liefe-

rung mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland verletzt werden. 

(2) Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, so ist der 
Lieferant verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen An-
sprüchen freizustellen. 

(3) Bei Schadensersatzansprüchen des Dritten bleibt dem Lieferanten der Nach-
weis vorbehalten, dass er die Verletzung der Rechte des Dritten nicht ver-
schuldet hat. Wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten – ohne Zustimmung 
des Lieferanten – irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere ei-
nen Vergleich abzuschließen. 

(4) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, 
die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen 
Dritten notwendigerweise erwachsen, soweit der Lieferant nicht nachweist, 
dass er die der Schutzrechtsverletzung zugrunde liegende Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat. 

(5) Die Verjährungsfrist für diese Ansprüche beträgt drei Jahre, beginnend mit 
dem Gefahrenübergang. 

 



 

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge – Geheimhaltung 

 
(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Ei-

gentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für 
uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehö-
renden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzüg-
lich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verar-
beitung. 

(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis 
zuzüglich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt 
der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lie-
ferant uns anteilmäßig, in Höhe des Wertes der beigestellten Sache Miteigen-
tum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigen-
tum für uns. 

(3) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist verpflich-
tet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten 
Waren einzusetzen. Der Lieferant ist weiter verpflichtet, die uns gehörenden 
Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Dieb-
stahlschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle 
Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab, wir nehmen die Abtre-
tung hiermit an. Der Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa 
erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- 
und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Et-
waige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so 
bleiben Schadensersatzansprüche unberührt. 

(4) Soweit die aus gemäß Abs. 1 und/oder Abs. 2 zustehenden Sicherungsrechte 
den Einkaufspreis aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um 
mehr als 10% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Lieferanten zur Freigabe 
der Sicherungsrechte nach unserer Wahl verpflichtet. 

(5) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Be-
rechnungen und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu hal-
ten. Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung offengelegt 
werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses 
Vertrages. Sie erlischt aber, wenn und soweit das in den überlassenen Abbil-
dungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene 
Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist oder dem Lieferanten nach-
weislich schon im Zeitpunkt der Mitteilung im Sinn von Satz 1 bekannt war. 

 
 
 

 



 

§ 9 Abschließende Bestimmungen 

 

(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland (unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts). 

(2) Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist unser Geschäftssitz Lennestadt. 
(3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das Amtsgericht Lennestadt in Greven-

brück oder das Landgericht Siegen. Dies gilt auch für Klagen im Scheckpro-
zess.  
Hat der Lieferant seinen Sitz im Ausland, können wir auch das für den Liefe-
ranten örtlich zuständige Gericht außerhalb Deutschlands anrufen. 

(4) Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, so wird hiervon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Gleiches gilt im Fall einer Regelungslücke. Eine unwirksame 
Regelung haben die Parteien durch eine solche Regelung zu ersetzen, die 
dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt 
und wirksam ist. 

 
 
 
Alfred Schnüttgen GmbH, Metallwarenfabrik, Westfälische Str. 60, 57368 Lennestadt 

HRB5913 Amtsgericht Siegen 
 
      Stand: September 2024 

 


